
Den Antrag im Original (kein Fax) –in Druckbuchstaben ausgefüllt- im Schulsekretariat abgeben.  
Nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Anträge können nicht bearbeitet werden. 
 

Antrag auf Übernahme von Schülerfahrkosten in Form von  
Schulwegtickets 

gem. Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) 
 
Der Antrag gilt ab dem Zeitraum 
 
 Beginn des Schuljahres _______________ 

 ab Monat ________________ bei Umzug  

 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
-Bildung, Ordnung und Soziales- 
Mittelstr. 67 
32805 Horn-Bad Meinberg 
 

 
Angaben zum/r Schüler/in: 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

    weiblich   männlich   divers  

Geburtsdatum: ___________________________                              Klasse: ____________________ 

Straße und Hausnummer: ____________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort (mit Ortsteil): ___________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________ 

Angaben für die Schulwegtickets: 

 Grundschule Horn      Grundschule am Silvaticum 

 Sekundarschule Horn-Bad Meinberg    Gymnasium Horn-Bad Meinberg 

Schulwegtickets werden ausgestellt, wenn die Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung erfüllt sind. 

Besteht ein Anspruch, werden die Schulwegtickets durch die Schule ausgehändigt. 

Wann bekommt man ein Schulwegticket? 

Anspruch auf ein Schulwegticket besteht wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung bei der 

• Primarstufe (Grundschule)     mehr als 2 km 

• Sekundarstufe I (bis einschließlich Klasse 10)   mehr als 3,5 km 

• Sekundarstufe II (ab Jahrgangsstufe 11)   mehr als 5,0 km 

beträgt. 

 

 

 

 

 

 

Stempel der Schule 



Was ist Schulweg? 

Schulweg im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung § 7 ist der kürzeste Weg (Fußweg) zwischen der 

Wohnung des Schülers/der Schülerin und der nächstgelegenen Schule oder dem Unterrichtsort. Als 

Wohnung ist der nicht nur vorübergehende, gewöhnliche Aufenthalt des Schülers/der Schülerin 

anzusehen. 

Welche Schule ist die Nächstgelegene? 

Nächstgelegene Schule ist nicht nur die Schule, welche nach den Kilometern am nächsten zum 

Wohnort liegt, sondern auch die Schule der gleichen Art, deren Besuch die geringsten Fahrkosten 

verursacht. 

Besucht ihr Kind nicht die nächstgelegene Schule, werden nur die Fahrkosten übernommen, welche 

beim Besuch der nächstgelegenen Schule entstehen würden. In diesem Fall können Sie einen 

Eigenanteil dazuzahlen, woraufhin Ihr Kind dann auch eine Fahrkarte erhält. Sollte Ihnen die 

nächstgelegene Schule eine Absage erteilt haben, wird diese bei der Prüfung des Anspruches nicht 

mehr berücksichtigt. Die Ablehnung der nächstgelegenen Schule ist beizufügen. 

Ich versichere, dass die Angaben den Tatsachen entsprechen und dass ich alle eintretenden 

Veränderungen, die von Einfluss auf diesen Antrag sein können, sofort und unaufgefordert 

melden werde. Bei einem Schulabgang während des Schuljahres oder bei Umzug werde ich die 

ausgehändigten Schulwegtickets umgehend zurückgeben. Falls ich den genannten 

Verpflichtungen nicht nachkomme oder unrichtige Angaben gemacht habe, verpflichte ich 

mich hiermit, zu Unrecht erhaltene Leistungen zu erstatten. 

Das Informationsblatt zum Datenschutz gem. Art. 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (GS-GVO) 
wurde zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 

Ort und Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 


